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B e k a n n t m a c h u n g 
über das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten. 

 
 

Gemäß § 16 Abs. 5 der Satzung der Technischen Betriebe Velbert AöR über das Friedhofs- und 
Bestattungswesen für die kommunalen Friedhöfe in der Stadt Velbert (Friedhofssatzung) wird be-
kannt gemacht, dass die Verantwortlichen für die nachfolgend aufgeführten Grabstätten nicht mehr 
erreichbar und feststellbar sind: 
 
 
Waldfriedhof 
 
Wahlgrab  

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld 07, Reihe 007, Grab 015 – 016 Blügel Kurth, Karl 
Feld 40, Reihe 005, Grab 016 – 018 Nooß Nooß, Harry Erwin Martin 

Nooß, Olga 
Nooß, Artur 

 
 
Langenberg-Hohlstraße 
 
Wahlgrab  

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld 02, Reihe 020, Grab 036 – 037 Daum Daum, Hermann 
Feld 20, Reihe 020, Grab 084 – 085 Robineck Robineck, Hilde 

Robineck, Max 
Robineck, August 

 
 
Die Angehörigen werden hiermit öffentlich aufgefordert, sich innerhalb einer Frist von 4 Monaten 
zu melden. Die Frist beginnt am Tage nach dem Aushang dieser Bekanntmachung auf dem Fried-
hof bzw. nach Veröffentlichung im Amtsblatt. 
Die Möglichkeit zur Regelung der Verantwortlichkeit ist damit in der Zeit vom  
01. Juni 2015 – 01. Oktober 2015 auf Antrag möglich, der schriftlich oder zur Niederschrift bei den 
Technischen Betrieben Velbert AöR, Geschäftsbereich Öffentliches Grün & Friedhöfe, Am Linden-
kamp 33, 42549 Velbert  einzureichen ist. Nach Ablauf dieser Frist ist der Friedhofsträger berech-
tigt, die Grabstätte abzuräumen, einzuebnen und einzusäen. 
Das Nutzungsrecht fällt entschädigungslos an den Friedhofsträger zurück. 
 
 
Velbert, 22.05.2015 
Technische Betriebe Velbert AöR 
 
 
gez. gez.  
Güther Brandt 
Vorstand TBV AöR Verwaltungsangestellter 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

über das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten und das Verfügungsrecht an 
Reihengrabstätten. 

 
Gemäß § 30 Abs. 2 der Satzung der Technischen Betriebe Velbert AöR über das Friedhofs- und 
Bestattungswesen für die kommunalen Friedhöfe in der Stadt Velbert (Friedhofssatzung) wird be-
kannt gemacht, dass die Verantwortlichen für die nachfolgend aufgeführten Grabstätten nicht mehr 
erreichbar und feststellbar sind: 
 
 
Nordfriedhof 
 
Reihengrab 
 

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld 19, Reihe 004, Grab 021 Domanowski Mann, Martha Giesela Ruth 
 
Wahlgrab 
 

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld 05, Reihe 004, Grab 002 – 003 Wuesten Wuesten, Franziska Maria Elisabeth 
Wuesten, Alois Theodor 

Feld 16, Reihe 003, Grab 019 – 020 Macke Macke, Alfred Johann 
 
 
 
Waldfriedhof 
 
Wahlgrab 
 

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld 07, Reihe 002, Grab 009 – 010 Paschen Böse, Wally Louise Bertha 
Böse, Paul Gerhart Wilhelm 

 
 
 
Friedhof Langenberg Hohlstraße 
 
Reihengrab 
 

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld 04, Reihe 002, Grab 007 Daum Bethmann, Elli Auguste 
 
Wahlgrab 
 

Grablage Grabname Verstorbene 

Feld 02, Reihe 018, Grab 042 – 043 Emmanuil Emmanuil, Michel 
 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 18. Mai 2015 4 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
Die Angehörigen werden hiermit öffentlich aufgefordert, sich innerhalb einer Frist von 6 Wochen zu 
melden. Die Frist beginnt am Tage nach dem Aushang dieser Bekanntmachung auf dem Friedhof 
bzw. nach Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Möglichkeit zur Regelung der Verantwortlichkeit ist 
damit in der Zeit vom 01. Juni 2015 – 13. Juli 2015 auf Antrag möglich, der schriftlich oder zur 
Niederschrift bei den Technischen Betrieben Velbert AöR, Geschäftsbereich Forst & Friedhöfe, Am 
Lindenkamp 33, 42549 Velbert  einzureichen ist. Nach Ablauf dieser Frist ist der Friedhofsträger 
berechtigt, die Grabstätte abzuräumen, einzuebnen und einzusäen. 
 
 
Velbert, 22.05.2015 
Technische Betriebe Velbert AöR 
 
gez. gez. 
(Güther) (Brandt) 
Vorstand TBV AöR Verwaltungsangestellter 
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Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung der Grenzniederschrift über den Grenztermin 
und die Ergebnisse der Grenzermittlung und die Bekanntgabe der Abmarkung / amtlichen 
Bestätigung von Grundstücksgrenzen 
 
 
Gemarkung :  Velbert 
Flur :  53 
Flurstück :  1103,1151,1153, 2153, 24 
Lage: Weg vor Haus Hefel 14 in Velbert 
Zweck :  Grundstücksteilung 
Geb.-Nr. : 151006  
 
Die Ergebnisse der Grenzermittlung bzw. Abmarkung / amtlichen Bestätigung  von Grundstücks-
grenzen sind den Beteiligten gemäß § 21 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Lie-
genschaftskataster ( Vermessungs- und Katastergesetz -VermKatG NRW ) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01. April 2014  (GV. NRW. 2014 S. 256) sind den Beteiligten in einem 
Grenztermin bekanntzugeben. 
Da die Anschrift  einiger Beteiligten bzw. ihrer Rechtsnachfolger nicht ermittelt werden konnte , 
werden die Ergebnisse der Grenzermittlung  und die Bekanntgabe der Abmarkung bzw. amtlichen 
Bestätigung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung bekannt gegeben. 
 
Die Offenlegung erfolgt in den Geschäftsräumen der Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieurin Dipl.-Ing. Ulrike Pennekamp , Regerstr. 3, 42549 Velbert 
ab dem  29.05.2015 für die Dauer eines Monats. 
 
Einen Termin zur Einsichtnahme  können Sie unter der Telefonnummer 02051 – 96 72 30 
in der Zeit von Montag – Donnerstags von 8.00 Uhr – 16.30 Uhr und Freitags von 8.00 Uhr bis 
13.00 Uhr vereinbaren. 
 

Belehrung über die Einwendungen gegen die Grenzermittlung und über den Rechtsbehelf gegen 
die Abmarkung: 

Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt als von Ihnen anerkannt und es gelten damit die Grenzen 
als festgestellt, wenn nicht innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Offenlegung  Einwen-
dungen erhoben werden. Einwendungen gegen die Grenzermittlung sind schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei mir unter der oben angegebenen Anschrift einzulegen. Gegen die Abmarkung oder 
die amtliche Bestätigung der vorgefundenen Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe der Offenlegung Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Postfach 200860, 40105 Düsseldorf schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen 
ihr mindestens 2 Abschriften beigefügt werden. Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Ver-
schulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden sollte, so würde deren Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden. 

 
 
Velbert, den  20.05.2015  
 
 
gez. 
Pennekamp,  
Öffentl. best. VermIng.  
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Hinweis auf öffentliche Ausschreibungen 
 
Die Stadt Velbert schreibt folgende Arbeiten aus: 
 

 Rahmenvertrag für Microsoft-Softwareprodukte 
 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sitzungsplan der Rats- und Ausschusssitzungen 
unter dem Vorbehalt von Änderungen 

 
 
Dienstag 02.06., Haupt- und Finanzausschuss 
  (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Freitag, 05.06., Verwaltungsrat Sparkasse HRV 
 (16.00 Uhr) (Sparkasse HRV in Velbert) 
 
Dienstag, 09.06., Integrationsrat 
  (vorh. 11.06.) (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Dienstag, 16.06., R a t   d e r   S t a d t 
  (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Dienstag, 18.06., Verwaltungsrat TBV AöR 
  (Sitzungssaal Am Lindenkamp) 
 
Mittwoch,  24.06., Betriebsausschuss KVBV 
  (Forum Niederberg) 
 
Mittwoch, 24.06., Sozialausschuss 
  (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Donnerstag, 25.06., Zwecksverbandsversammlung Sparkasse HRV 
  (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 

Sommerferien 29.06. – 11.08.2015 
 


